
 
  

 
  Aufgrund des Hartz IV Reform-Prozesses hat Herr Parpart den Aus-

schussmitgliedern anhand von Folien die unterschiedlichen Leistungs-
merkmale nach dem jetzigen BSHG, dem GSiG und dem SGB III ge-
genüber den zum 01.01.2005 geltenden Sozialgesetzbüchern II und XII 
erläutert.  
Die von den Ausschussmitgliedern während und nach dem Vortrag ge-
stellten Fragen wurden durch Herrn Parpart beantwortet.  
Herr Siegfried stellte aufgrund der gesetzlichen Regelungen und der Zu-
ständigkeiten, die sich aus dem SGB XII und II ergeben, nochmals her-
aus, dass die noch zu treffende Entscheidung bzgl. der Zuständigkeit 
und dem Umfang der Aufgabenwahrnehmung nicht seitens der Stadt 
Sankt Augustin sondern in Abstimmung zwischen der Agentur für Arbeit 
und dem Landrat des Rhein-Sieg-Kreises als zuständigen Trägern zu 
treffen sei. 
Auf Wunsch vieler Ausschussmitglieder wurde von der Verwaltung zu-
gesichert, wieder zu berichten, wenn sich die konkrete Umsetzung ab-
zeichnet. 

 
  Sodann wurde der Bericht  
 
  zur Kenntnis genommen. 
 
 
 


